KURSSYSTEM  BILLROTH73

Modulare Oberstufe am GRg19 Billrothstraße 73

1.  VORWORT

Mit dem Schulversuch „Kurssystem Billroth73“ wird durch neue Organisationsstrukturen sowie durch die Wahl von Schwerpunkten eine inhaltliche und strukturelle Reform der AHS-Oberstufe angestrebt. Grundlegende Ziele dieses Schulversuches sind neben einer breiten Allgemeinbildung und der Erlangung der vollen Universitätsreife eine Steigerung der Sach-, Sozial- und Selbstkompetenz der Schüler/innen. Damit soll eine verbesserte, zeitgemäße und den sich verändernden Herausforderungen gerecht werdende Vorbereitung auf Studium und Berufsleben erreicht werden.

2.  ZIELE

· Gewährleistung von Bildungszielen und Bildungsinhalten einer modernen AHS

· Förderung der Eigenständigkeit, Selbstverantwortung und Teamfähigkeit der Schüler/innen

· Förderung individueller Begabungen und Leistungspotentiale durch ein breit gefächertes Wahlkursangebot 

· Individuelle Schwerpunktsetzung entsprechend den Interessen der Schüler/innen
· Verstärkter Einsatz von projektorientierten und praxisnahen Unterrichtsformen

· Integration von fächerübergreifendem, fächerverbindendem und themenzentriertem Unterricht

· Stärkung der Medienkompetenz durch Integration von Informations- und Kommunikationstechnologien in den Unterricht
· Vermittlung von Schlüsselqualifikationen, die für Studium und/oder Berufsleben von großer Bedeutung sind

· Steigerung der Attraktivität und Effektivität der Oberstufe 


3.  Organisationsstruktur

3.1. Allgemeines

· In der 5. Klasse erfolgt der Unterricht im Klassenverband. 

· Modularisierung: Der Unterricht erfolgt in den definierten Schulstufen in der Form von Semestermodulen, die in der Folge als „Kurse“ bezeichnet werden.

· Im Basisbereich, der für alle Schüler/innen verpflichtend ist, wird der Unterricht ab der 7. Klasse in Kursen organisiert, im Wahlbereich ab der 6. Klasse.
· Ein Kurs dauert ein Semester und umfasst – je nach Gegenstand – eine unterschiedliche Anzahl von Wochenstunden. 

· In der abschließenden Schulstufe wird das Schuljahr so gegliedert, dass die Semesterkurse eine gleiche Zeitdauer umfassen.
· Negativ abgeschlossene Kurse müssen wiederholt bzw. ersetzt werden (siehe Abschnitt „Leistungsbeurteilung“).
· Das Wiederholen eines gesamten Schuljahres, wie dies bei negativem Abschluss eines Schuljahres im Regelschulwesen gegeben ist, entfällt im Kurssystem, da positiv abgeschlossene Kurse auf jeden Fall erhalten bleiben.

· Kurse gelten als nicht aufeinander aufbauend. Daraus ergibt sich, dass nachfolgende Kurse besucht werden können, auch wenn ein vorhergehender nicht erfolgreich besucht wurde (Ausnahme: zusätzliche Fremdsprache im ersten Lernjahr: siehe Abschnitt Leistungsbeurteilung).

· Die Schultypen Gymnasium und Realgymnasium bleiben im Kurssystem Billroth73 erhalten. Die typenbildenden Gegenstände sind im verpflichtenden Basisbereich und in den typenbildenden Wahlkursen enthalten.

· Das KURSSYSTEM BILLROTH73 sieht 3 SCHWERPUNKTE im Ausmaß von jeweils 6 Jahreswochenstunden vor

a) FREMDSPRACHLICHER SCHWERPUNKT

Englisch, Französisch, Latein, Spanisch

b) KREATIV-GEISTESWISSENSCHAFTLICHER SCHWERPUNKT

Religion, Deutsch, Geschichte und Sozialkunde bzw. Politische Bildung, Psychologie und Philosophie, Musikerziehung, Bildnerische Erziehung

c) NATURWISSENSCHAFTLICHER SCHWERPUNKT

Mathematik, Biologie und Umweltkunde, Physik, Chemie, Geographie und Wirtschaftskunde, Darstellende Geometrie
· Jeder Schüler / jede Schülerin muss einen der angebotenen Schwerpunkte wählen.

· Die Wahl des Schwerpunkts erfolgt für den Schüler / die Schülerin unabhängig vom gewählten Schultyp.
· Es lassen sich folgende Kurstypen unterscheiden: Basiskurse, alternative Basiskurse, typenbildende Wahlkurse, schwerpunktbildende Wahlkurse und freie Wahlkurse.

· Im Laufe der 5. Klasse werden die Schüler/innen in die Struktur des Kurssystems eingeführt und über ihre Wahlmöglichkeiten im Rahmen ihrer Schullaufbahn informiert und beraten. Eine erste allgemeine Information erfolgt durch  Direktion bzw. Administration, die individuelle Schullaufbahnberatung der Schüler/innen übernehmen Klassenvorstände und Schülerberater/innen.
· Die Schüler/innen führen ein „Studienbuch“, in dem alle Basiskurse, alternativen Basiskurse, typenbildenden Wahlkurse, schwerpunktbildenden Wahlkurse und freien Wahlkurse, die sie von der 6. bis zur 8. Klasse absolvieren müssen, eingetragen sind, sodass immer ein Überblick über die Schullaufbahn der Schüler/innen gegeben ist. Auch der gewählte Schwerpunkt wird im Studienbuch vermerkt.
· Schüler/innen, die einen Schwerpunkt im Zeugnis eingetragen haben wollen, müssen zusätzlich zum gewählten Schwerpunkt (6 Jahreswochenstunden) typenbildende oder freie Wahlkurse im Ausmaß von zwei weiteren Jahreswochenstunden aus dem Bereich des jeweiligen Schwerpunkts absolvieren.
· Die Höchstdauer des Schulbesuchs an der AHS bleibt, wie in § 32 Schulunterrichtsgesetz vorgesehen, auf 10 Jahre begrenzt.

3.2. Kurstypen
3.2.1. BASISKURSE UND Alternative Basiskurse

· Basiskurse sind verpflichtende Unterrichtsgegenstände, die von allen Schüler/innen der jeweiligen Schultypen besucht werden müssen.

· Im Realgymnasium wird die Mindeststundenanzahl von 13 Jahreswochenstunden in Mathematik um 1 Jahreswochenstunde unterschritten, die fehlenden Lehrplaninhalte werden jedoch in einem verpflichtenden typenbildenden Wahlkurs „Mathematik“ abgedeckt (siehe Lehrplan). 

· Im Gymnasium und im Realgymnasium wird in Geschichte und Sozialkunde / Politische Bildung und in Geographie und Wirtschaftskunde die Mindeststundenanzahl von jeweils 6 Jahreswochenstunden um jeweils 0,5 Jahreswochenstunden unterschritten, die fehlenden Lehrplaninhalte werden jedoch in dem schulautonomen Pflichtgegenstand Europäische Bildung – Kultur, Geschichte, Wirtschaft und Politik (2 Jahreswochenstunden in der 5. Klasse) abgedeckt (siehe Lehrplan).

· Die Stundenanzahl der übrigen Gegenstände und der den Gegenständen entsprechenden Basiskurse erfüllt die in den Stundentafeln der Oberstufe des Gymnasiums und des Realgymnasiums vorgegebenen Mindeststundenanzahlen. 

· In den Basiskursen wird der Klassenverband nach Möglichkeit aufrechterhalten.

· Alternative Basiskurse: Ab der 7. Klasse müssen die Schüler/innen analog zum Regelschulwesen zwischen Bildnerischer Erziehung und Musikerziehung wählen.
3.2.2. Typenbildende WAHLKURSE
· Typenbildende Wahlkurse sind Gegenstände, die typisch für den jeweiligen Schultyp sind und den Unterschied zwischen Gymnasium und Realgymnasium akzentuieren. 

· Sie sind für die Schüler/innen des jeweils gewählten Schultyps verpflichtend.
· Es müssen typenbildende Wahlkurse im Ausmaß von insgesamt zwei zweistündigen Kursen (entspricht 2 Jahreswochenstunden) gewählt werden.
· Im Gymnasium müssen die Schüler/innen zwei zweistündige Kurse in Französisch und / oder Latein absolvieren.     
· Im Realgymnasium müssen die Schüler/innen einen zweistündigen Kurs in Mathematik und einen zweiten zweistündigen Kurs wahlweise in Physik, Biologie und Umweltkunde oder Chemie absolvieren.

3.3.3. Freie wahlkurse und schwerpunkbildende Wahlkurse 
· Freie Wahlkurse sind Unterrichtseinheiten, die einem Gegenstand zugeordnet sind und von den Schüler/innen – je nach Interesse – frei gewählt werden können. Die Schüler/innen müssen freie Wahlkurse im Ausmaß von 4 Jahreswochenstunden absolvieren.

· Schwerpunktbildende Wahlkurse sind Wahlkurse, die von einem Schüler/einer Schülerin zum Erreichen eines Schwerpunktes gewählt werden müssen. Schwerpunktbildende Wahlkurse im Ausmaß von 6 Jahreswochenstunden ergeben einen Schwerpunkt. Schüler/innen, die einen zeugnisrelevanten Schwerpunkt eingetragen haben wollen, müssen zusätzlich zum gewählten Schwerpunkt (6 Jahreswochenstunden) typenbildende oder freie Wahlkurse im Ausmaß von zwei weiteren Jahreswochenstunden aus dem Bereich des jeweiligen Schwerpunkts absolvieren.
· Zeitpunkt und Reihenfolge der Wahlkurse können von den Schüler/innen frei gewählt werden. 
· Das Mindestausmaß der schwerpunktbildenden Wahlkurse und der freien Wahlkurse, die die Schüler/innen besuchen müssen, beträgt 10 Jahreswochenstunden. Insgesamt müssen 130 Jahreswochenstunden belegt werden (Basiskurse + typenbildende Wahlkurse + schwerpunktbildenden Wahlkurse + freie Wahlkurse). Eine Überbuchung von Wahlkursen ist zulässig, sodass sich auch Qualifikationen aus mehr als einem Schwerpunkt ergeben können.
· Jeder erfolgreich absolvierte Wahlkurs darf von einem Schüler / einer Schülerin im Laufe der Oberstufe nicht ein weiteres Mal gewählt werden.

· Für eine vertiefende Schwerpunktprüfung im Rahmen der Reifeprüfung müssen die Schüler/innen mindestens zwei zweistündige Wahlkurse desselben Gegenstandes besuchen.

· Alle Wahlkurse werden im Wintersemester für das gesamte folgende Schuljahr in einem Kursverzeichnis angekündigt und von den Schüler/innen für das gesamte nächste Schuljahr gewählt (Winter- und Sommersemester).

3.3. Eröffnungszahlen für kurse

Für Basiskurse gelten die jeweils gültigen gesetzlichen Eröffnungs- und Teilungszahlen wie im Regelschulwesen, für Wahlkurse wird die Mindest- bzw. Höchstzahl von Schüler/innen gesondert festgesetzt, jedoch nicht geringer als im System der derzeitigen Wahlpflichtgegenstände. Sie wird je nach Art des Kurses unterschiedlich sein, wobei dadurch aber kein zusätzlicher Werteinheitenbedarf im Vergleich zum Regelschulwesen entsteht.
4.  LEISTUNGSBEURTEILUNG

Für die Leistungsbeurteilung im Kurssystem wurden die §18 - §27 des SchUG abgeändert und dem Semesterbetrieb angepasst:

· § 19, Abs. 1+2: Die Erziehungsberechtigten werden von der Beurteilung der Leistungen der Schüler/innen durch Semesterzeugnisse in Kenntnis gesetzt. Dieses Zeugnis enthält alle Noten der Schüler/innen in den Basiskursen, alternativen Basiskursen, typenbildenden Wahlkursen, schwerpunktbildenden Wahlkursen und freien Wahlkursen sowie eine Note für das Verhalten (mit Ausnahme der 8. Klasse). Ferner enthalten sie auch Vermerke hinsichtlich der Berechtigung zur Ablegung von Wiederholungsprüfungen, zur Wiederholung von Kursen und zum Ersatz von Kursen.

· § 19, Abs. 3 + 3a: Die Frühwarnung wird für jedes Semester und für jeden Kurs angewandt.

· § 20, Abs. 6: In der Woche vor dem Ende des Wintersemesters und in der zweiten Woche vor dem Ende des Sommersemesters findet eine Konferenz der die Schüler/innen unterrichtenden Lehrer zur Beratung über die Leistungsbeurteilung der Schüler/innen statt.
Die Entscheidungen der Konferenz über die negativ beurteilten Kurse werden spätestens am folgenden Tag unter Angabe von Gründen und unter Beifügung einer Rechtsmittelbelehrung den Erziehungsberechtigten bzw. den Schüler/innen ausgehändigt.

· § 22, Abs. 1: Am Ende des Wintersemesters erhalten die Schüler/innen ein Semesterzeugnis; am Ende des Schuljahres ein Jahreszeugnis, in dem die Leistungen des Winter- und des Sommersemesters getrennt ausgewiesen werden.

· § 23 (Wiederholungsprüfungen): Die Schüler/innen sind berechtigt, innerhalb der ersten vier Wochen des Sommersemesters und zu Beginn des folgenden Schuljahres in zwei Kursen eine Wiederholungsprüfung über den Unterrichtsstoff eines Kurses (eines  Semesters) abzulegen – im Gegensatz zum Jahresstoff des Regelsystems. Hat ein Schüler/eine Schülerin mehr als zwei Kurse negativ abgeschlossen, so kann er / sie zwei Kurse für eine Wiederholungsprüfung auswählen; die anderen negativ abgeschlossenen Basiskurse müssen wiederholt werden. Negativ abgeschlossene Wahlkurse können auch durch andere Wahlkurse ersetzt werden. 

· § 23 Abs. 4: Kurse gelten (mit klar definierten Ausnahmen) als nicht aufeinander aufbauend und können daher grundsätzlich in der von den Schüler/innen gewählten Reihenfolge absolviert werden. Daraus ergibt sich auch, dass nachfolgende Kurse besucht werden können, auch wenn ein vorhergehender nicht erfolgreich absolviert wurde.

· Die ersten beiden Wahlkurse einer zusätzlichen Fremdsprache an der Oberstufe der AHS gelten als aufbauende Kurse. Schließt ein Schüler / eine Schülerin den ersten Kurs negativ ab, so ist er/sie zur Ablegung einer Wiederholungsprüfung in den ersten vier Wochen des Sommersemesters berechtigt. Auch bei negativer Beurteilung der Wiederholungsprüfung ist der Schüler / die Schülerin zum Besuch des jeweils zweiten Kurses im Sommersemester berechtigt. 
Wird dieser zweite Kurs (Fortsetzungskurs) am Ende des Sommersemesters positiv beurteilt, so gilt auch der erste Kurs als erfolgreich absolviert und wird im Jahreszeugnis positiv beurteilt. 
Wird dieser zweite Kurs auch negativ beurteilt, so ist der Schüler/die Schülerin zur Ablegung einer gemeinsamen Wiederholungsprüfung über den ersten und zweiten Kurs berechtigt. Eine positive Beurteilung der Wiederholungsprüfung gilt für beide Kurse.

· Basiskurse und typenbildende Wahlkurse sind unter Beachtung der Höchstdauer des Schulbesuches mehrfach wiederholbar.

· § 27, Abs. 1 (Wiederholen von Schulstufen): Wenn für einen Schüler / eine Schülerin am Ende eines Schuljahres - nach Ablegung seiner Wiederholungsprüfungen - auf Grund der Anzahl der bisher noch nicht positiv absolvierten Basis- und Wahlkurse der Besuch der Kurse der nächsthöheren Schulstufe nicht sinnvoll erscheint, hat er / sie das Recht, die Schulstufe zu wiederholen. Bisher erfolgreich abgeschlossene Kurse sind grundsätzlich nicht zu wiederholen. 
· Wahlkurse mit immanentem Prüfungscharakter: Der positive Abschluss eines Kurses mit immanentem Prüfungscharakter ist grundsätzlich an eine Mindestleistung gebunden, das ist die Erfüllung von mindestens 80 % der Lernziele. Diese werden im jeweiligen Kurs festgelegt bzw. vereinbart. Prüfungen, Feststellungs- oder Wiederholungsprüfungen sind in diesen Kursen nicht möglich, ein nicht erfolgreich abgeschlossener Kurs muss wiederholt werden. Die Beurteilungsstufen lauten: 

1. „Erfolgreich teilgenommen“

2.  „Nicht erfolgreich teilgenommen“


Wahlkurse mit immanentem Prüfungscharakter sind im Kursverzeichnis als 

solche ausgewiesen.

· Schularbeiten in den Basiskursen sind analog zur Regelschule und den Bestimmungen des Lehrplanes je nach Schultyp in den Gegenständen Deutsch, Englisch, 2. lebende Fremdsprache, Latein, Mathematik, Darstellende Geometrie, Physik sowie Biologie und Umweltkunde vorgesehen.

Berufungen gegen negative Beurteilungen in den Semesterzeugnissen und Jahreszeugnissen: 
Die Möglichkeit zur Berufung wird analog zu § 62 SchUG–B geregelt. Die Schüler/innen erhalten nach Ablegung ihrer Wiederholungsprüfungen für das Winter- bzw. das Sommersemester eine Entscheidung der Klassenkonferenz, in der endgültig negativ beurteilte Kurse ausgewiesen sind. Die Bestimmungen des § 61 bis § 63 SchUG-B sind sinngemäß anzuwenden.

Übertritt in die Regelschule:

Wechselt ein Schüler / eine Schülerin in die Regelschule, so erhält er / sie während des Unterrichtsjahres eine Schulbesuchsbestätigung und am Ende des Schuljahres ein Jahreszeugnis mit den Gegenständen und Beurteilungen wie in der entsprechenden 
subsidiären Stundentafel. Ergänzend wird ihm / ihr eine Liste mit den bis zu diesem Zeitpunkt positiv absolvierten Kursen ausgestellt. Für Kurse, die nicht im Regelfächerkanon vorgesehen sind, wird eine inhaltliche Beschreibung beigelegt.

5. STUNDENTAFELN
Allgemeines

Kurse beinhalten grundsätzlich thematisch abgeschlossene Stoffgebiete, so dass sie in beliebiger Reihenfolge besucht werden können. Von dieser Regelung ausgenommen sind 

die ersten beiden Wahlkurse einer zusätzlichen Fremdsprache. 
Die für die gesamte Oberstufe vorgeschriebene Gesamtstundenzahl von 130 Jahreswochenstunden errechnet sich wie folgt:

Basiskurse





118

Typenbildende Wahlkurse
    


    2

Schwerpunktbildende Wahlkurse


    6

Freie Wahlkurse




    4
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Der allgemeine Lehrplan von Gymnasium und Realgymnasium wird von den Basiskursen, dem schulautonomen Pflichtgegenstand  Europäische Bildung – Kultur, Geschichte, Wirtschaft und Politik und den typenbildenden Wahlkursen abgedeckt.

Auf den Schüler / die Schülerin bezogen bedeutet dies:

Um zur Reifeprüfung zugelassen zu werden, muss ein Schüler / eine Schülerin folgende Kurse absolviert haben: 

· Gymnasium: Basiskurse (118 Jahreswochenstunden), typenbildende Wahlkurse des Gymnasiums (2 Jahreswochenstunden), schwerpunktbildende Wahlkurse (6 Jahreswochenstunden) und freie Wahlkurse (4 Jahreswochenstunden).

· Realgymnasium: Basiskurse (118 Jahreswochenstunden), typenbildende Wahlkurse des Realgymnasiums (2 Jahreswochenstunden), schwerpunktbildende Wahlkurse (6 Jahreswochenstunden) und freie Wahlkurse (4 Jahreswochenstunden).

Stundentafeln: Beilage 

6. LEHRPLÄNE

· Für alle Basiskurse gilt wie in der Regelschule der Lehrplan für die Oberstufe in der jeweils gültigen Fassung.
· Lehrplan des schulautonomen Pflichtgegenstands Europäische Bildung – Kultur, Geschichte, Wirtschaft und Politik (2 Jahreswochenstunden in der 5.Klasse): Beilage 
· Lehrplan des schulautonomen Pflichtgegenstands Science - Naturwissenschaftliche Übungen (2 Jahreswochenstunden in der 6. Klasse RG, 2 Semesterkurse im Ausmaß von 2 Jahreswochenstunden im RG im Rahmen des Kurssystems): Beilage

· Lehrpläne der typenbildenden Wahlkurse: Beilage

7. ÜBERSPRINGEN VON SCHULSTUFEN

Das Überspringen einer Schulstufe ist analog zum Regelschulwesen möglich.

8. REIFEPRÜFUNG
Das „Kurssystem Billroth73“ endet mit einer abschließenden Prüfung, der Reifeprüfung, die die volle Universitätsreife gewährleistet. 
Die Reifeprüfung erfolgt gemäß der jeweils gültigen Reifeprüfungsverordnung.

Die Schüler/innen, die die für ihren Schultyp und den gewählten Schwerpunkt erforderlichen Kurse absolviert haben, sind berechtigt, zur Reifeprüfung anzutreten.

Im Rahmen der Reifeprüfung kann für maximal zwei negativ abgeschlossene Kurse eine Prüfung analog der Jahresprüfung im Regelsystem absolviert werden.

Für eine vertiefende Schwerpunktprüfung im Rahmen der Reifeprüfung müssen die Schüler/innen mindestens zwei zweistündige Wahlkurse desselben Gegenstandes besuchen.

9. EVALUATION

Eine eingehende, regelmäßige Evaluation des Schulversuches nach seinem Anlaufen ist geplant. Sie wird unter anderem in Hinblick auf die folgenden Kernpunkte erfolgen:

· Qualität des Unterrichts

· Kursinhalte und Schwerpunkte

· Organisationsstruktur

· Wahlverhalten der Schüler/innen 

· Zufriedenheit der Lehrer/innen, Eltern und Schüler/innen
· Anwesenheit der Schüler/innen 

· Qualifikationen der Lehrer/innen
· Erkennbare Erfolge im Vergleich zur Regelschulstruktur
10. Gründe für den Beginn des Schulversuchs 
in der 9. Schulstufe
Die Oberstufe soll als Gesamtheit betrachtet werden können. Durch die Einführung schulautonomer Gegenstände in der 9. Schulstufe und Schulstufen übergreifender Stundenverschiebungen entstehen bei einem Systemwechsel in der 10. Schulstufe Probleme. Die Berechnung der Kosten und des Werteinheitenverbrauchs ist besser planbar, klarer und nachvollziehbarer, wenn die gesamte Oberstufe in die Werteinheitenbilanz einbezogen werden kann. Dadurch können auch allfällige künftige Adaptierungen der Stundentafel in der 9. Schulstufe leichter durchgeführt werden. 
Pädagogisch gesehen ergeben sich Vorteile, da die Oberstufe in zwei Phasen unterteilt werden kann: 

Phase 1 umfasst als Einführungs- und Übergangsphase die 9. und 10. Schulstufe. Die Beratung über das Kurssystem beginnt in den 5. Klassen. Der Übergang zur Modularisierung erfolgt in den 6. Klassen zuerst nur im Bereich  der Wahlkurse.
Phase 2 umfasst die 11. und 12. Schulstufe, in der der gesamte Unterricht in Kursen modularisiert ist und höhere Anforderungen an die Eigenverantwortlichkeit und Selbständigkeit der Schüler/innen vorausgesetzt werden können.
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